
Ein Berufsstart, der alles hat:

 Ausbildungsabschluss, Bachelor und 
Praxiserfahrung in nur vier Jahren

Ausbildung und Studium verzahnt

 Drei Lernorte: öffentliche Hochschule, 
Unternehmen und Berufsschule

 Berufliche Praxis und Ausbildungsvergütung 
von Beginn an

 Orientierung an Fünf-Tage-Woche

 Coaching mit erneuter Berufswegentschei-
dung nach 1,5 Jahren

Die Berufliche Hochschule Hamburg (BHH) 
bietet folgende Bildungsgänge an:

 Ausbildung zur Industriekauffrau oder zum 
Industriekaufmann mit Studium BWL –  
Industrielles Management (Bachelor of Arts)

 Ausbildung zur Bankkauffrau oder zum Bank-
kaufmann mit Studium BWL – Bank- und  
Finanzwirtschaft (Bachelor of Arts)

 Ausbildung zur Kauffrau oder zum Kaufmann 
für Marketingkommunikation mit Studium 
BWL – Marketing und Kommunikationswirt-
schaft (Bachelor of Arts)

 Ausbildung zur Fachinformatikerin  
oder zum Fachinformatiker mit Studium 
Informatik (Bachelor of Science)

 
 mit Studium BWL –Management von 

kleinen und mittleren Unternehmen 
(Bachelor of Arts)

Voraussetzung ist die Hochschul- 
zugangsberechtigung*:

 Abitur oder

 Fachgebundene Hochschulreife oder

 Fachhochschulreife

Informationen für Studieninteressierte

Passendes  
Unternehmen finden 

Fertig mit dem Abitur oder 
Fachabitur oder kurz davor? 
Finde ein passendes Unter-
nehmen, das gemeinsam mit 
uns die studienintegrierende 
Ausbildung anbietet. Eine Liste 
mit Kooperationsunternehmen 
findest du auf der BHH-Website 
(www.bhh.de).

Bewerben &  
genommen werden

Bewirb dich beim Unternehmen 
für die studienintegrierende 
Ausbildung. Du interessierst 
dich für ein Unternehmen,  
das noch nicht mit der BHH 
kooperiert? Frag doch mal 
nach! Wir unterstützen dich 
gern auf deinem Weg.

Studienvertrag & 
Immatrikulation

Das Unternehmen entscheidet, 
ob es dich für die studien- 
integrierende Ausbildung  
einstellt. Du schließt einen 
Ausbildungs- und Studienver-
trag und die Immatrikulation 
kann losgehen. Wir freuen uns 
auf dich!

*  Für die Hochschulzugangsberechtigung an der BHH gelten die §§ 37, 38 Hamburgisches
Hochschulgesetz (HmbHG) sowie § 11 Gesetz über die Errichtung und den Betrieb der
Beruflichen Hochschule Hamburg (BHHG).

Mehr Informationen 
findest du hier:

www.bhh.de/an-der-bhh-lernen
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